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Gesetzentwurf und Streitpunkt

Begründung gem. BT -Drucks. 20/8293, S. 9
Die auf Grundlage der Verordnungsermächtigung erlassenen 
Regelungen und die auf ihnen basierenden Anordnungen müssen

1. neben der Verbesserung des Schutzes der Umwelt
(einschließlich des Klimaschutzes),

2. des Schutzes der Gesundheit oder

3. der Unterstützung der städtebaulichen Entwicklung

4. die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs berücksichtigen.
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Gesetzentwurf und Streitpunkt

Begründung gem. BR -Drucks. 381/23, S. 6

Die in Absatz 4a genannten Ziele
stehen insoweit gleichberechtigt
neben den Zielen der Sicherheit 
und Leichtigkeit des Verkehrs.

© Prof. Dr. Dieter Müller, 2025









é müssen die 
Sicherheit und 
Leichtigkeit des 

Verkehrs 
berücksichtigen

é dürfen die 
Sicherheit des 
Verkehrs nicht 
beeinträchtigen



ăberücksichtigen ò

= beachten

= in Betracht ziehen



ănicht beeinträchtigen ò

= nicht beschränken

= nicht vermindern





§ 6 Abs. 4a StVG ð
Verordnungsermächtigungen

(4a) Rechtsverordnungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, 8, 15 Buchstabe b 
oder c, Nummer 16 oder 18können auch erlassen werden zur Verbesserung 
des Schutzes der Umwelt, darunter des Klimaschutzes, zum Schutz der 
Gesundheit oder zur Unterstützung der städtebaulichen Entwicklung, 
soweit sie nicht bereits nach Absatz 4 erlassen werden können. Diese 
Rechtsverordnungen sollen insbesondere vorsehen, dass Gemeinden bei 
den nach Landesrecht für die Ausführung der Rechtsverordnungen 
bestimmten Behörden den Erlass von Anordnungen zur Gewährleistung 
der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, zur Verbesserung des 
Schutzes der Umwelt, zum Schutz der Gesundheit oder zur Unterstützung 
der städtebaulichen Entwicklung beantragen können. Die nach Satz 1 
erlassenen Rechtsverordnungen und auf ihnen beruhenden Anordnungen 
müssen neben der Verbesserung des Schutzes der Umwelt, des Schutzes der 
Gesundheit oder der Unterstützung der städtebaulichen Entwicklung die 
Leichtigkeit des Verkehrs berücksichtigen und dürfen die Sicherheit des 
Verkehrs nicht beeinträchtigen.



Geltungsbereich

1. das Verhalten im Verkehr , auch im ruhenden Verkehr,

2. die zur Verhütung von Belästigungen anderer, zur Verhütung von schädlichen 
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes oder zur 
Unterstützung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung erforderlichen 
Maßnahmen,

3. zugunsten der Bewohner städtischer Quartiere mit erheblichem Parkraummangel , der 
nachweislich besteht oder auf Grund konkretisierter städtebaulich -verkehrsplanerischer 
Erwägungen zu erwarten ist,

4. zur Erforschung des Unfallgeschehens, des Verkehrsverhaltens, der Verkehrsabläufe 
oder zur Erprobung geplanter verkehrssichernder oder verkehrsregelnder Maßnahmen,

5. die Einrichtung von Sonderfahrspuren für Linienomnibusse und Taxen sowie zur 
Erprobung neuer Mobilitätsformen oder der Verringerung der Anzahl von Fahrten ,

6. allgemeine Ausnahmen von den Verkehrsvorschriften nach Abschnitt I oder von auf 
Grund dieser Verkehrsvorschriften erlassener Rechtsverordnungen zur Durchführung 
von Versuchen, die eine Weiterentwicklung dieser Rechtsnormen zum Gegenstand 
haben.



Neue Anordnungsziele

Umwelt - mit 
Klimaschutz

Schutz der 
Gesundheit

Städtebauliche 
Entwicklung
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Alte Auslegungskriterien

Leichtigkeit des 
Verkehrs 

berücksichtigen

Sicherheit des 
Verkehrs nicht 
beeinträchtigen
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Wie ist die 
Rangfolge?

Zwei 
Modelle 

sind 
denkbar.
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Sicherheit des 
Verkehrs

Leichtigkeit 
des Verkehrs

Umwelt - mit 
Klimaschutz

Schutz der 
Gesundheit

Unterstützung 
städtebauliche 
Entwicklung

Auslegung nach Wortlaut
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Sicherheit des 
Verkehrs

Umwelt - mit 
Klimaschutz

Schutz der 
Gesundheit

Unterstützung 
städtebauliche 
Entwicklung

Leichtigkeit 
des Verkehrs

Auslegung nach Sinn und Zweck



Leichtigkeit des Verkehrs

Die Lkw -Überholverbote bezwecken die 
Erhöhung der Verkehrssicherheit und 
dienen der Gefahrenabwehr. Soweit 
dadurch zugleich der Verkehrsfluss auf der 
Überholspur verbessert wird, é .

BVerwG, Urteil vom 23. September 2010 ð3 C 37/09, BVerwGE 138, 21-35, 
Rn. 49
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Leichtigkeit des Verkehrs

Die Radwegebenutzungspflicht
dient mithin im Interesse der 
Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs der Trennung von 
motor - und muskelbetriebenen 
Fahrzeugen.
BVerwG, Beschluss vom 31. Mai 2001ð3 B 183/00, Rn. 8, juris
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Leichtigkeit des Verkehrs

Das Tatbestandsmerkmal der ăSicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrsò in § 29 Abs. 2 Satz 1 
BayStrWG bedeutet, dass kein 
Verkehrsteilnehmer (Kraftfahrer, Fußgänger 
usw.) gefährdet (Aspekt Sicherheit) oder mehr 
als nach den Umständen unvermeidlich 
behindert oder belästigt (Aspekt Leichtigkeit) 
werden soll .
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 17. August 2022 ð8 
CS 22.1578, juris
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Was bedeutet 
der 

unbestimmte 
Rechtsbegriff

ăSicherheit 
des Verkehrs?



Rechtsprechung

Das Interesse der Allgemeinheit an der 
Sicherheit des Straßenverkehrs steht 
auch in Zusammenhang mit dem aus 
Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG ableitbaren 
Auftrag zum Schutz vor erheblichen 
Gefahren für Leib und Leben.
BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 12. August 2010 ð2 BvR 1447/10, 
BVerfGK 17, 469-476, Rn. 14
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Sicherheit des Verkehrs

Soll eine geschwindigkeitsbeschränkte Zone
etwa zum Schutz der Wohnbevölkerung vor 
Lärm und Abgasen angeordnet werden, so hat 
die Verkehrsbehörde - neben anderen Kriterien 
- zu berücksichtigen, daß die Anordnung so 
getroffen wird, daß die Sicherheit des Verkehrs 
darunter nicht leidet .
BVerwG, Urteil vom 14. Dezember 1994 ð11 C 25/93, BVerwGE 97, 214-
223, Rn. 19
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Sicherheit des Verkehrs

§ 45 StVO dient der Gefahrenabwehr und 
Anordnungen danach stehen in Zusammenhang mit 
der verfassungsrechtlichen Pflicht des Staates zum 
Schutz des Grundrechts auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG)stehen. 

Die Straßenverkehrsbehörde ist gehalten, sich um die 
Optimierung der Sicherheit im Straßenverkehr zu 
bemühen.

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 5. August 2025 ð11 B 
24.489, Rn. 27, juris
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§ 45 StVO ðVerkehrszeichen und 
Verkehrseinrichtungen

StVO neu
(1)é

6. zur Erforschung des Unfallgeschehens, des Verkehrsverhaltens, der Verkehrsabläufe 
sowie zur Erprobung geplanter verkehrssichernder oder 
verkehrsregelnder Maßnahmen,

7. zur Verbesserung des Schutzes der Umwelt, darunter des Klimaschutzes, zum Schutz 
der Gesundheit oder zur Unterstützung der geordneten städtebaulichen Entwicklung, 
sofern die Leichtigkeit des Verkehrs berücksichtigt ist und die Sicherheit des Verkehrs 
nicht beeintrªchtigt wird, hinsichtlich é
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§ 45 StVO ðVerkehrszeichen und 
Verkehrseinrichtungen

Begründung gem. BR -Drucks. 518/23, S. 18

é neuen Anordnungsmöglichkeiten , wenn die 
grundsätzlich möglichen positiven Effekte
anhand der örtlichen Umstände nachvollziehbar 
dargelegt werden können und die 
Anordnungen nicht bereits aufgrund der schon 
bestehenden Anordnungsmöglichkeiten aus §
45 StVOerfolgen können.
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Nutzung neuer 
Anordnungsmöglichkeiten

1. Keine andere 
Anordnungsmöglichkeit 

nach § 45

2. Prognose positiver 
Effekte
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Auslegungskriterien

Leichtigkeit des 
Verkehrs 

berücksichtigen

Sicherheit des 
Verkehrs nicht 
beeinträchtigen

© Prof. Dr. Dieter Müller, 2025



© Prof. Dr. Dieter Müller, 2020



§ 45 StVO ðVerkehrszeichen und 
Verkehrseinrichtungen

StVO neu

(1)é

a) der Einrichtung von Sonderfahrstreifen und 
bevorrechtigenden Lichtzeichenregelungen für 
Linienbusse und

b) der Bereitstellung angemessener Flächen für den 
fließenden und ruhenden Fahrradverkehr sowie für den 
Fußverkehr.
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Linienbusse

erhalten

Sonderfahrstreifen
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Linienbusse

erhalten

bevorrechtigende 
Lichtzeichenregelungen
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§ 45 StVO ðVerkehrszeichen und 
Verkehrseinrichtungen

Begründung gem. BR -Drucks. 518/23, S. 19

Die Möglichkeit der Einrichtung von 
Sonderfahrstreifen und bevorrechtigenden 
Lichtzeichenregelungen für Linienbusse nach § 45 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 Buchstabe a StVO 
erweitert den straßenverkehrsbehördlichen 
Handlungsspielraum, sodass der Linienverkehr 
besser vor Störungen geschützt und ein geordneter, 
zügiger Betriebsablauf im öffentlichen 
Personennahverkehr begünstigt werden kann.
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Eine Einrichtung von 
Sonderfahrstreifen für Linienbusse 
bedeutet verkehrspolitisch, 
verkehrsplanerisch und 
verkehrsrechtlich:

ÅAusweitung der Sonderfahrstreifen 
für Linienbusse.

ÅRäumliche Einschränkungen für den 
anderen motorisierten Verkehr.

ÅEffiziente Gesamtplanung des ÖPNV.

ÅEinbeziehen der Verkehrsträger usw.

Quelle: D. Müller



Fahrradverkehr (fließend 
+ ruhend)

erhalten

angemessene Flächen
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Fußverkehr

erhält

angemessene Flächen
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§ 45 StVO ðVerkehrszeichen und 
Verkehrseinrichtungen

Begründung gem. BR -Drucks. 321/24 (B), S. 7

Die Förderung des Fußverkehrs ist ein zentraler 
Baustein für die Erreichung der Klimaziele , für die 
Resilienz von lebenswerten Städten und für den 
erfolgreichen Ausbau des öffentlichen 
Personennahverkehrs. Bei der Weiterentwicklung 
des Straßenverkehrsrechts ist daher der Sicherheit, 
Leichtigkeit und Attraktivität des Fußverkehrs 
besonders Rechnung zu tragen. 
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§ 45 StVO ðVerkehrszeichen und 
Verkehrseinrichtungen

Begründung gem. BR -Drucks. 321/24 (B), S. 20

Die Straßenverkehrsbehörde muss konkret darstellen 
und begründen, inwieweit im Anordnungsbereich durch 
die Bereitstellung der Fläche für den fließenden und 
ruhenden Fahrradverkehr sowie für den Fußverkehr die 
anderen Verkehrsteilnehmer und damit der motorisierte 
Individualverkehr, aber auch der ÖPNV, nicht 
unangemessen beschränkt werden. Die konkret 
vorliegende Fläche muss also zwischen den einzelnen 
Verkehrsträgern angemessen aufgeteilt werden.
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Allgemeine Verwaltungsvorschrift
zur Straßenverkehrs -Ordnung (VwV -StVO)

Zu § 1 Grundregeln

I. Die Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) regelt und 
lenkt den öffentlichen Verkehr. Oberstes Ziel ist 
dabei die Verkehrssicherheit. Hierbei ist die ăVision 
Zeroò (keine Verkehrsunfªlle mit Todesfolge oder 
schweren Personenschäden) Grundlage aller 
verkehrlichen Maßnahmen .



HINWEIS:

Wenn Sie das 

Bild auf der 

Folie ändern 

möchten, 

markieren und 

löschen Sie es. 

Klicken Sie 

dann im 

Platzhalter auf 

das Symbol für 

Bilder, um ein 

eigenes Bild 

einzufügen.

VwV -StVO zu § 45 StVO 
(neu, seit 1.7.2025)

Rn. 14a

Soweit Anordnungen zur Einrichtung von 
Sonderfahrstreifen und bevorrechtigenden 
Lichtzeichenregelungen für Linienbusse 
sowie zur Bereitstellung angemessener 
Flächen für den Rad- und Fußverkehr auf §
45 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 gestützt 
werden, sollten sie auf einem 
verkehrsplanerischen Gesamtkonzept 
beruhen. 

Das Gesamtkonzept kann auch für eine 
Verkehrsart (z. B. Radverkehrsplan, 
Fußverkehrsplan, Nahverkehrsplan) oder 
ein räumliches Teilgebiet aufgestellt 
werden. Quelle: D. Müller



HINWEIS:

Wenn Sie das 

Bild auf der 

Folie ändern 

möchten, 

markieren und 

löschen Sie es. 

Klicken Sie 

dann im 

Platzhalter auf 

das Symbol für 

Bilder, um ein 

eigenes Bild 

einzufügen.

VwV -StVO zu § 45 StVO 
(neu, seit 1.7.2025)

Rn. 14b

Es genügtdabei, wenn sich 
der Beitrag aus der 
perspektivischen Umsetzung 
des Gesamtkonzeptsergibt; 
der Effekt muss sich nicht 
bereits aus der Umsetzung der 
jeweiligen Einzelmaßnahme 
ergeben.

Quelle: D. Müller



Wann ist 
eine Fläche

angemessen?



Jede Kommune 
darf für sich auf 
der Grundlage 
eines Konzepts 
entscheiden,

wann 
Verkehrsflächen 
ihrem Umfang 
nach angemessen 
sind.



Eine Förderung des Fußverkehrs
bedeutet verkehrspolitisch, 
verkehrsplanerisch und 
verkehrsrechtlich:

ÅAusweitung der Verkehrsflächen 
für den Fußverkehr.

ÅRäumliche Einschränkungen für 
andere Verkehrsarten.

ÅErhöhen der Verkehrssicherheit 
für den Fußverkehr.

ÅEffiziente Gesamtplanung des 
fließenden Fußverkehrs.

ÅEinbeziehen der Zielgruppe in 
Planungsprozesse usw.

Quelle: D. Müller



Eine Förderung des Radverkehrs
bedeutet verkehrspolitisch, 
verkehrsplanerisch und 
verkehrsrechtlich:

ÅAusweitung der Verkehrsflächen 
für den Radverkehr.

ÅRäumliche Einschränkungen für 
andere Verkehrsarten.

ÅErhöhen der Verkehrssicherheit 
für den Radverkehr.

ÅEffiziente Gesamtplanung des 
Radverkehrs.

ÅEinbeziehen der Zielgruppe in 
Planungsprozesse usw.

Quelle: D. Müller
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Erleichterte 
Anordnung von 
Tempo 30-Zonen und 
Zeichen 274 mit 30 
km/h als 
Lückenschluss

Quelle: D. Müller



§ 45 StVO ðVerkehrszeichen und 
Verkehrseinrichtungen

Begründung gem. BR -Drucks. 518/23, S. 21

Ein Lückenschluss zwischen zwei 
Geschwindigkeitsbeschränkungen bis zu 300 m ist 
bereits derzeit möglich (Allgemeine 
Verwaltungsvorschrift zu § 41 StVO zu Zeichen 274 
Randnummer 14 Satz 1). Nunmehr soll die Regelung 
folgerichtig in den Ausnahmekatalog des § 45 Absatz 
9 Satz 4 StVO aufgenommen und der Lückenschluss 
von 300 m auf 500 m verlängertwerden.
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§ 45 StVO ðVerkehrszeichen und 
Verkehrseinrichtungen

StVO neu

(9) Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sind nur dort 
anzuordnen, wo dies auf Grund der besonderen Umstände zwingend 
erforderlich ist. é Satz 3 gilt nicht f¿r die Anordnung von é

4. Tempo 30-Zonen nach Absatz 1c und kurzen streckenbezogenen 
Geschwindigkeitsbeschränkungen von 30 km/h (Zeichen 274) auf 
Streckenabschnitten von bis zu 500 Metern zwischen zwei Tempo 30-
Strecken, é
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§ 45 StVO ðVerkehrszeichen und 
Verkehrseinrichtungen

StVO neu
(9) é Satz 3 gilt nicht für die Anordnung von

6. innerörtlichen streckenbezogenen Geschwindigkeitsbeschränkungen 
von 30 km/h (Zeichen 274) nach Absatz 1 Satz 1 auf Straßen des 
überörtlichen Verkehrs (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) oder auf 
weiteren Vorfahrtstraßen (Zeichen 306) im unmittelbaren Bereich von 
an diesen Straßen gelegenen Fußgängerüberwegen, Kindergärten , 
Kindertagesstätten, Spielplätzen, hochfrequentierten Schulwegen, 
allgemeinbildenden Schulen, Förderschulen, Alten - und Pflegeheimen, 
Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen oder 
Krankenhäusern, é
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§ 45 StVO ðVerkehrszeichen und 
Verkehrseinrichtungen

Begründung gem. BR -Drucks. 518/23, S. 22

é Tempo 30 z. B. auf VorfahrtstraÇen erleichtert 
angeordnet werden kann é erleichterte Anordnung 
von Geschwindigkeitsbegrenzungen von 30 km/h an 
Spielplätzen erweitertet den Schutz von schwächeren 
Verkehrsteilnehmern. é auch hochfrequentierte 
Schulwege erfasst werden, die sich nicht im 
unmittelbaren Bereich der Schulen befinden.
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Erleichterte 
Anordnung von 
Fußgängerüberwegen

Quelle: D. Müller



§ 45 StVO ðVerkehrszeichen und 
Verkehrseinrichtungen

Begründung gem. BR -Drucks. 518/23, S. 24

Die Beschrªnkung der Anordnungsvoraussetzungen auf die ăeinfacheò 
Gefahr für Fußgängerüberwege im Sinne des § 45 Absatz 9 Satz 1 StVO 
erweitert den straßenverkehrsbehördlichen zu besonderen Gefahrenlagen 
sichere Querungsmöglichkeiten für Menschen mit 
Mobilitätseinschränkungen, von Fußgängerüberwegen erhalten 
Straßenverkehrsbehörden zusätzliche Möglichkeiten für präventive und 
proaktive Maßnahmen insbesondere zur Erhöhung der Sicherheit 
vulnerabler Verkehrsteilnehmer .
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Sämtliche 
Anordnungs -
möglichkeiten 

wirken nur 
dann,

wenn sie auch 
praktisch 
umgesetzt 
werden.

Quelle: D. Müller



Sämtliche 
Anordnungen 

steigern nur dann 
die 

Verkehrssicherheit,

wenn die 
angeordneten 
Normen auch 
konsequent 

überwacht und 
Verstöße verfolgt 

und geahndet 
werden.

Quelle: D. Müller



Objektive 
Entdeckungs-

wahrscheinlichkeit

Subjektive 
Entdeckungs-

wahrscheinlichkeit

Angepasstes

Verhalten

Quelle: D. Müller



Quelle: D. Müller Quelle: D. Müller



Quelle: https://www.tagesschau.de/ausland/europa/helsinki -keine-verkehrstoten-100.html



Quelle: https://www.sueddeutsche.de/projekte/artikel/muenchen/muenchen -strassenverkehr-verkehrstote-schutz-unfall -e684899/?reduced=true

Der Weg ist 
lang, aber er 
ist es wert!

Herzlichen 
Dank für Ihr 

Interesse!


